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Frau Susi Schreiber 
Vorsitzende der AfD-Stadtratsfraktion  
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Beantwortung der Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion - Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) 
gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts gkAöR (AF-0128/2020) 

 
Sehr geehrte Frau Schreiber, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. – 3. 
Auf Basis einer wortgleichen Anfrage beim Präsidenten des Landesverwaltungsamtes (TLvWA) wurde 
der Vorgang von der Vergabekammer ohne Beanstandungen geprüft. Die VUW hat einen unter dem 
aktuellen Vorstand eingerichteten professionellen Einkauf, der fach- und sachgerecht die Vergaben 
inhouse durchführt. 
 
zu 4. und 5. 
Die Satzung der VUW wurde abschließend durch das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLvWA) bei 
Gründung der AöR geprüft. Das Vorliegen aller notwendigen Voraussetzungen für das Erteilen einer 
Genehmigung nach PBefG wird ebenfalls vor deren Erteilung durch die Rechtsaufsichtsbehörde 
geprüft, da ansonsten keine Genehmigung erteilt werden darf. Die nochmalige Anfrage beim 
Präsidenten des TLvWA aus dem Frühjahr 2020 erbrachte keine neue Rechtsmeinung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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